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Antrag für eine Mastercard Kreditkarte

1/3

Zurücksenden per Post: norisbank GmbH, 10910 Berlin

Bitte unterschreiben Sie auf Seite 3.

Kunden-Nr.Fil.-Nr.

Persönliche Angaben 1. Kontoinhaber  

Für die Mastercard Kreditkarte fällt kein Jahresbeitrag an. Die im Übrigen, insbesondere für Bargeldauszahlungen und Verfügungen in frem-

der Währung, anfallenden Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Die Mastercard Kreditkarte kann nur in 

Verbindung mit einem Girokonto der norisbank GmbH ausgegeben werden.

Vorname

Nachname

Frau Herr Titel

Unterkonto-Nr.

Ich wurde in den USA geboren.  Ich besitze die US-Staatsbürgerschaft

Angaben zum Common Reporting Standard (CRS) und dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG)

Ich bin nur in Deutschland steuerlich ansässig:

Ich bin in Deutschland und in anderen Ländern steuerlich ansässig.

Ich bin in folgenden Ländern außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig: 

Deutsche Steuer-IdNr.

  Ich beantrage die Ausstellung einer Mastercard Kreditkarte.

So soll mein Name auf der Kreditkarte erscheinen (max. 19 Zeichen je Zeile)

Zeile 1 Zeile 2

Land Steuer-IdNr. oder äquivalente Personen-Identifikationsnummer in diesem Land

Hinweis: Jeder in Deutschland Steuerpflichtige muss gem. § 154 AO seine deutsche 

Steuer-IdNr. angeben. Die Bank wird bei Nichtangabe der Steuerkennziffern einen 

Abruf beim BZSt vornehmen bzw. den Kunden kontaktieren.

Familienstand

Monatliches Nettoeinkommen in EUR

Position im Beruf

beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt seit (MM.JJJJ)

Wohnstatus   Miete   im Eigentum   bei den Eltern

mtl. Miete inkl. Nebenkosten in EUR

Baufinanzierungsrate inkl. Nebenkosten bei Eigentum in EUR

mtl. Beiträge zur privaten Krankenversicherung in EUR

Anzahl unterhaltsberechtigte Kinder

mtl. Unterhaltsverpflichtungen in EUR

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Land

Mobilfunknummer

Meldeadresse

Weitere persönliche Angaben
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Persönliche Angaben 1. Kontoinhaber (Fortsetzung) 

Bitte unterschreiben Sie auf Seite 3.

Kreditkartenlimit

Bitte räumen Sie ein Kreditkartenlimit (Bonität vorausgesetzt) in Höhe von  EUR ein.

Wunschlimit bitte in 100-EUR-Schritten wählen. Ihr individuell eingeräumtes Kreditkartenlimit entnehmen Sie bitte dem Kreditkartenanschreiben.

Hinweis: Das maximale Kreditkartenlimit in Höhe von 10.000,- EUR gilt gesamthaft für alle ausgegebenen Kreditkarten, dieses ist entsprechend aufzuteilen. Bonität vorausgesetzt.

Versand der Karte und PIN erfolgt an die Standardversandadresse.

Wenn das Abrechnungskonto für die Kreditkarte ein Gemeinschaftskonto ist, gilt für den postalischen Versand aller im Zusammenhang mit der 

beantragten Kreditkarte, dass die Korrespondenz ausschließlich an die hinterlegte Postversandadresse des Gemeinschaftskontos erfolgt. Eine 

davon abweichende Regelung ist separat zu beantragen.

Persönliche Angaben 2. Kontoinhaber 

Vorname

Nachname

Frau Herr Titel

Ich wurde in den USA geboren.  Ich besitze die US-Staatsbürgerschaft

Angaben zum Common Reporting Standard (CRS) und dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG)

Ich bin nur in Deutschland steuerlich ansässig:

Ich bin in Deutschland und in anderen Ländern steuerlich ansässig.

Ich bin in folgenden Ländern außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig: 

Deutsche Steuer-IdNr.

Hinweis: Jeder in Deutschland Steuerpflichtige muss gem. § 154 AO seine deutsche 

Steuer-IdNr. angeben. Die Bank wird bei Nichtangabe der Steuerkennziffern einen 

Abruf beim BZSt vornehmen bzw. den Kunden kontaktieren.

Familienstand

Monatliches Nettoeinkommen in EUR

Position im Beruf

beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt seit (MM.JJJJ)

Wohnstatus   Miete   im Eigentum   bei den Eltern

mtl. Miete inkl. Nebenkosten in EUR

Baufinanzierungsrate inkl. Nebenkosten bei Eigentum in EUR

mtl. Beiträge zur privaten Krankenversicherung in EUR

Anzahl unterhaltsberechtigte Kinder

mtl. Unterhaltsverpflichtungen in EUR

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Land

Mobilfunknummer

Meldeadresse

Weitere persönliche Angaben

So soll mein Name auf der Kreditkarte erscheinen (max. 19 Zeichen je Zeile)

Zeile 1 Zeile 2

Land Steuer-IdNr. oder äquivalente Personen-Identifikationsnummer in diesem Land

  Ich beantrage die Ausstellung einer Mastercard Kreditkarte.
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Für das Kreditkartenkonto wird der Zugang über das Telefon und das Internet eingeräumt:
l	über das Telefon durch das Telefon-Banking der norisbank unter Verwendung einer Telefon-PIN, 
l	über das Internet durch das Online-Banking der norisbank unter Verwendung einer Online-PIN 

und einer TAN.

Es gelten die Bedingungen für den Zugang zur  norisbank GmbH über elektronische Medien.

Ich / Wir bin / sind damit einverstanden, dass die zwischen der Bank und mir / uns 
über mittelte Telefonkommunikation im Telefon-Banking zu Beweiszwecken auto-
matisch aufgezeichnet und gespeichert wird.

Anzeige der Kreditkartenumsätze im Online-Banking der norisbank
Bei Teilnahme am Online-Banking der norisbank kann/können ich/wir dort meine/unsere 

Kreditkartenumsätze einsehen und diese auch einzeln anzeigen lassen.

Elektronischer Zugang

Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis

Die Bank übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie 

Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Arti-

kel 6 Absatz 1 lit. b und Artikel 6 Absatz 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, 

soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank/Sparkasse oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 

den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprü-

fungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes). 

Der Kunde befreit die Bank insoweit auch vom Bankgeheimnis. 

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz 

sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.

schufa.de eingesehen werden können) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA 

können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

SCHUFA-Hinweis

Besondere Hinweise

Geldwäschegesetz
Jeder Bankkunde ist nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, der Bank unverzüglich 

und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung bezüglich der nach  

diesem Gesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berechtigten  

ergeben, anzuzeigen.

  Ich / Wir handele / handeln für eigene Rechnung.

Steuerrechtlich relevante Angaben

  Konten und Depots im Privatvermögen

Datenschutzrechtliche Hinweise zu AO (Abgabenordnung), GwG 
(Geldwäschegesetz), StUmgBG (Steuerumgehungsbekämpfungs-
gesetz), FKAustG (Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz) und 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Personenbezogene Daten in Bezug auf den / die Konteninhaber, Verfügungsberechtigte  

und wirtschaftlich Berechtigte i. S. d. GwG müssen von der Bank nach den o. g. rechtlichen 

Rahmenbedingungen erhoben werden. Die hier erhobenen personenbezogenen Daten (z. B. 

Name, Anschrift, Ansässigkeit, Steuerkennziffern, Jahresendsaldo / -wert, Gesamtbruttobe-

trag der Zinsen, Dividenden, Verkaufserlöse und im Falle von jur. Personen Infor mationen 

über Anteilsbesitz oder Stimmrecht / Kontrollmöglichkeiten) werden dabei auch für bereits 

bestehende und künftige Geschäftsbeziehungen genutzt, soweit gesetzliche Vorgaben eine 

entsprechende Datenverarbeitung auch für diese Zwecke erforderlich machen. Sollten Sie 

Ihrer Mitwirkungspflicht, z. B. im Rahmen der Eröffnung einer neuen Kundenverbindung, 

nicht innerhalb von 14 Tagen nachkommen und können wir die steuerlichen Informationen 

auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, werden wir maschinell die relevanten 

steuerlichen Informationen beim BZSt (Bundeszentralamt für Steuern) erfragen. Sofern die 

gesetzlich vorgeschriebenen zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwirkung 

nicht ermittelt werden konnten, sind wir verpflichtet, dies dem BZSt mitzuteilen. Konten mit 

Auslandsbezug werden ggf. für CRS (Common Reporting Standard) / FATCA-Zwecke über das 

BZSt ausländischen Steuer behörden gemeldet.

Hinweis zur Umsatzsteuer
Für die in Rechnung gestellten Preise für Leistungen bilden der Kontovertrag zusammen mit 

der Abrechnung /dem Kontoauszug die Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne. Sofern keine 

Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen ist bzw. kein ausdrücklicher Hinweis auf im Rechnungs-

betrag enthaltene Umsatzsteuer gegeben wird, sind die abgerechneten Leistungen als Bank- 

oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit.

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE226545047

Einbeziehung der Geschäftsbedingungen
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten für einzelne 

Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die 

Bedingungen für die Mastercard Kreditkarte, die Sonderbedingungen für das 3D Secure-Verfahren 

bei Karten-Online-Transaktionen, die Bedingungen für den SMS-Service für Mastercard Karten, 

die Bedingungen für den Zugang zur norisbank GmbH über elektronische Medien, die Sonder-

bedingungen zur Nutzung des Online-Postfachs. Bei der Eröffnung eines Gemeinschaftskontos 

gelten die Bedingungen für Gemeinschaftskonten. Deren Wortlaut kann unter www.norisbank.de 

eingesehen werden. Sie werden auf Wunsch zugesandt.

Unterschriften  
(Bei Gemeinschaftskonten benötigen wir die Unterschriften von  
beiden Kontoinhabern, auch wenn nur eine Kreditkarte beantragt wird)

Datum Unterschrift 1. Kontoinhaber Unterschrift 2. Kontoinhaber

Persönliche Angaben 2. Kontoinhaber (Fortsetzung) 

Kreditkartenlimit

Bitte räumen Sie ein Kreditkartenlimit (Bonität vorausgesetzt) in Höhe von  EUR ein.

Wunschlimit bitte in 100-EUR-Schritten wählen. Ihr individuell eingeräumtes Kreditkartenlimit entnehmen Sie bitte dem Kreditkartenanschreiben.

Hinweis: Das maximale Kreditkartenlimit in Höhe von 10.000,- EUR gilt gesamthaft für alle ausgegebenen Kreditkarten, dieses ist entsprechend aufzuteilen. Bonität vorausgesetzt.

Versand der Karte und PIN erfolgt an die Standardversandadresse.

Wenn das Abrechnungskonto für die Kreditkarte ein Gemeinschaftskonto ist, gilt für den postalischen Versand aller im Zusammenhang mit der 

beantragten Kreditkarte, dass die Korrespondenz ausschließlich an die hinterlegte Postversandadresse des Gemeinschaftskontos erfolgt. Eine 

davon abweichende Regelung ist separat zu beantragen.
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A1. Allgemeine Informationen zur Bank

Name und Anschrift der Bank

norisbank GmbH 

Reuterstraße 122 

53129 Bonn

Telefon 

Interessentenservice: 030 - 310 66 000  

24h-Kundenservice: 030 - 310 66 005  

E-Mail: service@norisbank.de

Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank

Thomas große Darrelmann (Vorsitzender), Marissa Horvatin

Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister

Handelsregister des Amtsgerichts Bonn: HRB 21185

Umsatzsteueridentifikationsnummer

DE226545047

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art mit Ausnahme 

von Investment-, Pfandbrief- und E-Geldgeschäften und das Betreiben von Anlagevermittlung, 

Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Eigenhandel.

Zuständige Aufsichtsbehörden

Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und 

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),  

Graurheindorfer Straße 108,  53117 Bonn und  

Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt am Main  

(Internet: www.bafin.de)

Vorvertragliche Informationen  
Mastercard Kreditkarte sowie Online-/ Telefon-Banking

Interessentenservice: 030 - 310 66 000 

Internet: www.norisbank.de

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bevor Sie im Fernabsatz (per Internet, Telefon oder Briefverkehr) mit uns Verträge abschließen, möchten wir Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
(Artikel 246b EGBGB) einige allgemeine Informationen zur Bank, zur angebotenen Bankdienstleistung und zum Vertragsabschluss im Fern absatz geben.

A2. Allgemeine Informationen zum Vertrag

Vertragssprache

Die Vertragsbedingungen und diese Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitge-

teilt. Mit Zustimmung des Kunden wird die Bank mit dem Kunden während der Laufzeit des Ver-

trages in Deutsch kommunizieren, sofern nicht im Einzelfall etwas Abweichendes vereinbart ist.

Rechtsordnung und Gerichtsstand

Für die Aufnahme der Geschäftsbeziehungen vor Abschluss eines Vertrages gilt das Recht  

der Bundesrepublik Deutschland. Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbin-

dung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht (Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Bank). Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren

Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:

l  Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und Leistungsverzeichnis 

genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise 

beantworten, bei Zahlungsdiensteverträgen erfolgt dies in Textform (z. B. mittels Brief, 

Telefax oder E-Mail).

l  Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle  

„Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der  

Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombuds-

mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit 

über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch  

Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen.  

Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im 

deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder auf der Inter-

netseite des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. unter www.bankenombudsmann.de 

eingesehen werden kann. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder 

E-Mail) an den Ombudsmann der privaten Banken, Bundesverband deutscher Banken e.V., 

Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu 

richten.

l  Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen 

Niederschrift bei der Bundesanstalt für  Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer  

Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsge-

setz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 

248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

l  Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europä-

ische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Die OS-Plattform kann ein 

Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit 

einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.  

angeschlossen (vgl. Nr. 20 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank).

Zustandekommen des Vertrages

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Kredit-

kartenvertrages sowie der Teilnahmevereinbarung am Online- und Telefon-Banking der 

norisbank ab, indem er den ausgefüllten und unterzeichneten oder im Online-Banking mittels 

PIN / TAN bestätigten Kreditkartenantrag an die Bank übermittelt und dieser ihr zugeht. Der 

Kreditkartenvertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden nach der gegebenenfalls 

erforderlichen  Legi timationsprüfung die Annahme des Vertrages erklärt. Voraussetzung für die 

Annahme  des Vertrages ist, dass der Bank alle erforderlichen Unterlagen – einschließlich der 

Empfangs be stätigung dieser Information – vorliegen. 

Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung

Die Bank wird sofort nach Annahme des Kreditkartenvertrages und noch vor Ablauf  

der Widerrufsfrist mit der Ausführung dieses Vertrages und der auf dessen Grundlage ab -

geschlossenen weiteren Verträge beginnen, wenn der Kunde hierzu seine ausdrückliche 

Zustimmung erteilt.

Die ausdrückliche Zustimmung holt die Bank bei Vertragsunterzeichnung ein. 

B1. Informationen zum Kreditkartenvertrag

Wesentliche Leistungsmerkmale

Mit der von der Bank ausgegebenen Mastercard Kreditkarte (nachfolgend „Kredit karte“) kann 

der Kreditkarteninhaber im Inland und als weitere Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen 

des Mastercard Verbundes 

l bei Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen 

l  und darüber hinaus als weitere Dienstleistung an Geldautomaten (in Verbindung mit einer 

persönlichen Geheimzahl, PIN) sowie an Kassen von Kreditinstituten (gegen Vorlage eines 

Ausweispapieres) Bargeld beziehen (Bargeldauszahlung); über die Höchstbeträge bei Bar-

geldauszahlungen wird die Bank den Kreditkarteninhaber gesondert unterrichten.

Preise

Die Kreditkartenpreise ergeben sich aus dem Kreditkartenantrag in Verbindung mit Kapitel B4 

des Preis- und Leistungsverzeichnisses. Die Möglichkeit zur Anpassung der Entgelte ist in Nr. 12 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. Das jeweils aktuelle Preis- und Leistungs-

verzeichnis kann der Kunde auf den Internetseiten der Bank unter www.norisbank.de einse-

hen. Auf Wunsch wird die Bank dieses dem Kunden zusenden.

Hinweise auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten

Eigene Kosten (z. B. für Fernge spräche, Porti) hat der Kunde selber zu tragen.

Zusätzliche Telekommunikationskosten

Es fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an. Bei der Nutzung des Telefon-Ban-

king der norisbank entstehen dem Kunden pro Minute die Kosten eines Inlandsgespräches. 

Leistungsvorbehalt

Keiner.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages 

1.  Entgelte  

Für die Kreditkarte fällt kein Jahresbeitrag an. Im Übrigen, insbesondere für Bargeldauszah-

lungen und Verfügungen in fremder Währung, anfallende Entgelte ergeben sich aus dem 

Preisaushang „Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und ergänzend aus 

dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

2.  Verpflichtung der Bank  

Die Bank erfüllt eine Zahlungsverpflichtung durch Zahlung im Rahmen des Mastercard  

Verbundes an ein Vertragsunternehmen oder durch Bargeldauszahlung an den Kunden am 

Geld ausgabeautomaten. Sie wird die hieraus resultierenden Aufwendungen mindestens 

einmal monatlich zusammen mit den Beträgen aus den Bargeldauszahlungen in Rechnung 

stellen.

3.  Zahlungsverpflichtung des Kunden  

Der Kreditkarteninhaber ist zur Erstattung der der Bank aus der Nutzung entstehenden 

Aufwendungen (z. B. Bargeldauszahlungen) verpflichtet. Der Betrag ist bei gesammelter 

Umsatzabrechnung fällig, nachdem die Bank dem Kreditkarteninhaber eine Abrechnung 

zugesandt hat.

  Die Erstattungspflicht besteht nur dann nicht, wenn eine wirksame Forderung des Vertrags-

unternehmens nicht begründet wurde. Der Kreditkarteninhaber hat sonstige Reklamatio-

nen aus seinem Verhältnis zu dem Vertragsunternehmen unmittelbar mit dem Unternehmen 

zu klären. Die Zahlungsverpflichtung des Kreditkarteninhabers bleibt hiervon unberührt. 

Einwen dungen können nach Ablauf von 60 Tagen ab dem Eingangsdatum des Umsatzbele-

ges gegenüber dem Vertragsunternehmen nicht mehr wirksam geltend gemacht werden. 

Hierzu müssen diese spätestens zwei Wochen vor Ablauf dieser Frist der Bank vorliegen.
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B2. Informationen zum Online- und Telefon-Banking der norisbank

Wesentliche Leistungsmerkmale des Online-Banking der norisbank

Durch den Abschluss der Teilnahmevereinbarung zum Online-Banking der norisbank ist  

der Kunde grundsätzlich zur Abwicklung seiner Bankgeschäfte (Kontoführung) per Internet  

(nachfolgend auch Online-Banking der norisbank genannt) berechtigt. 

Der Umfang der Bankgeschäfte, die der Kunde per Online-Banking der norisbank abwickeln 

kann, richtet sich im Übrigen nach den zwischen Kunde und Bank getroffenen einzelnen  

Produktvereinbarungen (z. B. einem mit ihm geschlossenen Kontovertrag).

Folgende Dienstleistungen sind vom Online-Banking der norisbank erfasst:

l SEPA-Überweisungen

l Zahlungsverkehrs- und Sparprodukte abschließen

l SEPA-Daueraufträge einrichten, ändern und löschen

l Onlinelimitänderungen

l Adressdatenaktualisierung

l Abruf von Kontodaten

l Abruf von Kreditkartendaten

Für die Online-Kontoführung des Kunden gibt es die Sicherheitssysteme mit persönlicher 

Identifikationsnummer (PIN) und Transaktionsnummern (TAN) der Bank, das sogenannte 

PIN- / TAN-Verfahren. Die 5-stellige PIN kann durch eine individuelle Wunsch-PIN ersetzt wer-

den. Für die Autorisierung von Transaktionen (u. a. Überweisungen, Daueraufträge, Lastschrif-

ten) können die von der norisbank angebotenen TAN-Verfahren genutzt werden. Im Internet 

wird bei der Übertragung zusätzlich zum PIN- / TAN-Verfahren eine SSL-Verschlüsselung einge-

setzt, die die Daten des Kunden vor dem Zugriff Dritter schützt.

Wesentliche Leistungsmerkmale des Telefon-Banking der norisbank

Bei Vereinbarung des Telefon-Banking der norisbank kann der Kunde eine Reihe seiner Bank-

geschäfte an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag am Telefon erledigen, z. B.

l generelle Informationen zum Produkt- und Serviceangebot abrufen,

l  Zahlungsverkehr (u. a. Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften) und Wertpapierge-

schäfte abwickeln und

l Zahlungsverkehrs-, Spar-, Anlage- und Depotprodukte abschließen.

Zur Abwicklung der telefonischen Kontoführung über das Telefon-Banking der norisbank erhält 

der Kunde eine 5-stellige Telefon-PIN, die durch eine individuelle Wunsch-PIN ersetzt werden 

kann.

Preise

Die Teilnahme am Online-Banking der norisbank und Telefon-Banking der norisbank ist kos-

tenlos. Die Kosten pro mobileTAN, die für einen Auftrag (u. a. Überweisung, Dauerauftrag) 

erfolgreich verwendet wird, ergeben sich aus Kapitel A5 des aktuellen Preis- und Leistungs-

verzeichnisses. Das jeweils aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis kann der Kunde auf den 

Internetseiten der Bank unter www.norisbank.de/preise einsehen. Auf Wunsch wird die Bank 

dieses dem Kunden zusenden.

Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten 

l Steuern: keine.

l  Die Kosten für die ihm seitens des Internet-Providers in Rechnung gestellten Verbindungen 

sowie sonstige eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde selber zu tragen.

Zusätzliche Telekommunikationskosten

Es fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an. Bei der Nutzung des Telefon-Ban-

king der norisbank entstehen dem Kunden pro Minute die Kosten eines Inlandsgespräches. 

Leistungsvorbehalt

Keiner.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages

Zahlung: entfällt

Erfüllung: Die Bank erfüllt ihre Verpflichtung zur Erreichbarkeit dadurch, dass sie zu den 

für das jeweilige Angebot dem Kunden mitgeteilten Zeiten grundsätzlich erreichbar ist. Ein 

Anspruch darauf, jederzeit online und telefonisch erreichbar zu sein, besteht hingegen nicht. 

Im Übrigen gelten für die Erfüllung der Vereinbarungen über den Zugang zur Bank über Tele-

fon- und Online-Banking die durch Bank und Kunden vereinbarten Bedingungen für den 

Zugang zur norisbank GmbH über elektronische Medien.

Vertragliche Kündigungsregeln 

Die Teilnahme am Online-Banking der norisbank oder Telefon-Banking der norisbank kann 

der  Kunde formlos kündigen (Nr. 11 der Bedingungen für den Zugang zur norisbank GmbH 

über elektronische Medien). Des Weiteren gelten die in Nr. 18 und 19 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für den Kunden und die Bank festgelegten Kündigungsregeln.

Mindestlaufzeit des Vertrages

Eine Mindestlaufzeit besteht nicht.

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde

Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunden sind in den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank beschrieben.

Die Grundregeln für die Teilnahme am Online-Banking der norisbank und/oder Telefon-Ban-

king der norisbank zwischen Bank und Kunde sind in den Bedingungen für den Zugang zur 

norisbank GmbH über elektronische Medien aufgeführt. Vorgenannte Bedingungen stehen in 

deutscher Sprache zur Verfügung.

C. Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen von Finanzdienst- 
leistungen

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 

mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des 

Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Infor-

mationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, 

wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten 

an:

norisbank GmbH

Reuterstr. 122

53129 Bonn

E-Mail: widerruf.fernabsatz@norisbank.de

Abschnitt 2 

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 

Allgemeine Informationen: 

1.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzel-

heiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem 

der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informa-

tionen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte 

Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde 

liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

2.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der 

Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

4.  gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche Steuern oder 

Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister abgeführt oder von ihm in Rechnung 

gestellt werden;

5.  alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des  

Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den 

Zahlungsdienstleister in Rechnung gestellt werden;

6.  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder 

unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des  

Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014,  

S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Ein-

lagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der 

Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme 

fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten: 

7. zum Zahlungsdienstleister

 a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle 

anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit 

dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

 b)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seines Agenten oder seiner Zweig-

niederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienst angeboten wird;

B1. Informationen zum Kreditkartenvertrag (Fortsetzung)

Vertragliche Kündigungsregeln

1.  Kündigungsrecht des Kreditkarteninhabers

  Der Kreditkarteninhaber kann den Kreditkartenvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer 

 Kündigungsfrist kündigen.

2. Kündigungsrecht der Bank

  Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter Einhaltung einer angemessenen, min destens 

zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird den Kreditkarten vertrag mit einer 

längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten 

Belange des Kreditkarteninhabers geboten ist. Die Bank kann den Kredit kartenvertrag frist-

los kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kredit-

kartenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des 

Kreditkarteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt  insbesondere vor, 

wenn der Kreditkarteninhaber unrichtige Angaben über seine Vermögens lage gemacht hat 

und die Bank hierauf die Entscheidung über den Abschluss des  Kreditkartenvertrages gestützt 

hat oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder ein-

zutreten droht und dadurch die Erfüllung von  Verbindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag 

gegenüber der Bank gefährdet ist.

3. Folgen der Kündigung

  Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht mehr benutzt werden.   

Sie ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurückzugeben.

Mindestlaufzeit des Vertrages

Eine Mindestlaufzeit besteht nicht.

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde

Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde sind in den 

„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank beschrieben. Daneben gelten die „Bedin-

gungen für die Mastercard Kreditkarten“, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 

„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ enthalten. Darüber hinaus gelten die „Bedingungen für 

den Zugang zur norisbank GmbH über elektronische Medien“, die „Sonderbedingungen für 

das  3D   Secure-Verfahren bei Karten-Online-Transaktionen“ und die Bedingungen für den SMS- 

Service für Mastercard Karten“.

Die Bank ist berechtigt, den Kreditkarteninhaber bei Kenntnis seiner Mobilfunkrufnummer per  

Kurz mitteilung (SMS) über mit seiner Mastercard Kreditkarte bzw. deren Daten getätigte 

Um sätze (z. B. Bargeldauszahlungen), insbesondere im Falle einer Auffälligkeit, zu informieren, 

um deren Ordnungsmäßigkeit fest zustellen. Solche SMS-Nachrichten haben rein informellen 

Charakter; rechtsverbindlich sind allein die Angaben auf der Kreditkartenumsatzabrechnung.
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Gültigkeitsdauer dieser Informationen

Diese Informationen (Stand: 05/2022) sind bis auf Weiteres gültig und stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre norisbank GmbH

C. Widerrufsbelehrung (Fortsetzung)

 c)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register oder jedes andere 

relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen einge-

tragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register 

verwendete Kennung;

8. zur Nutzung des Zahlungsdienstes

 a)  eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;

 b)  Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder 

Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;

 c)  die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur 

Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags 

(zugrunde liegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 d)  den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrunde liegende 

Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 e)  einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines Ge-

schäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt zugegangener Zahlungs-

auftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen gilt 

(zugrunde liegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;

 g)  einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nutzung eines Zah-

lungsinstruments (wie beispielsweise eine Zahlungskarte) zu vereinbaren (zugrunde 

liegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 h)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder mehrere unterschiedliche 

Zahlungsmarken auf seinem kartengebundenen Zahlungsinstrument zu verlangen, 

sofern sein Zahlungsdienstleister diesen Dienst anbietet, sowie einen Hinweis auf 

das Recht des Verbrauchers, rechtzeitig vor der Unterzeichnung des Vertrags vom 

Zahlungsdienstleister in klarer und objektiver Weise über alle verfügbaren Zahlungs-

marken und deren Eigenschaften, einschließlich ihrer Funktionsweise, Kosten und 

Sicherheit, informiert zu werden (zugrunde liegende Vorschrift: Artikel 8 der Verord-

nung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 

über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 

19.5.2015, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/72 (ABl. L 13 vom 

18.1.2018, S. 1 geändert worden ist);

9. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen

 a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, ein-

schließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und wie oft über die geforderten 

Informationen zu unterrichten ist;

 b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;

 c)  die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Refe-

renzzinssätzen und –wechselkursen, die Methode für die Berechnung der tatsäch-

lichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage für 

die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder –wechselkurses;

 d)  das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder 

–wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenzzinssätzen oder –wechselkursen 

beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zugrunde liegende 

Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

10. zur Kommunikation

 a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und 

Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der technischen Anforderungen an 

die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;

 b)  Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des 

Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei einzel-

nen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu 

machen sind;

 c)  die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und 

in der oder in denen die Kommunikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses 

erfolgen soll;

 d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jeder-

zeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der in dieser Widerrufsbeleh-

rung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten 

in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

11. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen

 a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt 

und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder einer von diesem 

benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung 

oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich 

anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrunde liegende Vorschrift: 

§ 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch 

den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei 

Sicherheitsrisiken;

 c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält,  

ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu sperren (zugrunde liegende 

Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 d)  Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhanden-

kommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des Zahlungsinstruments 

einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zugrunde liegende Vorschrift: § 675v des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten 

Zahlungsvorgängen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetz-

buchs);

 f)  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungs-

dienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte Zahlungs-

vorgänge anzeigen muss (zugrunde liegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs);

 g)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehler-

hafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie 

Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den 

nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrunde liegende 

Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 h)  die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder 

über den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang (beispiels-

weise bei SEPA-Lastschriften) (zugrunde liegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs);

12. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags

 a) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;

 b) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;

 c) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:

 aa)  die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag 

zu kündigen, die einen Monat nicht überschreiten darf (zugrunde liegende Vor-

schrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

 bb)  die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhal-

tung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die voraussetzt, dass der Vertrag 

auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 675h Absatz 

2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

 cc)  das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden 

einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen Änderung des Vertrags, wenn die 

Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag 

ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister  

den Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündigungsrecht  

hingewiesen hat (zugrunde liegende Vorschrift: 675g Absatz 2 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs);

13.  die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare 

Recht oder über das zuständige Gericht;

14.  einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen 

mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen 

(zugrunde liegenden Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) 

sowie auf Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren 

(zugrunde liegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3 

Widerrufsfolgen 

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit 

oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, so können wir von 

Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder 

Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen 

und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z.B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) 

informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte 

Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechts-

folge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der 

Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine 

Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 

Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 

Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-

drücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 

werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns  

mit deren Empfang.

Besondere Hinweise  

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängen-

den Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung 

betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns 

und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung



SCHUFA-Information nach Art. 14 DS-GVO
1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten:

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift,  
zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter datenschutz@schufa.de erreichbar.

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA
2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu 
werden auch Scorewerte ermittelt und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine 
Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeits-
prüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu 
 bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kunden-
betreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Neben den vorgenannten Zwecken verarbeitet die SCHUFA personenbezogene Daten auch zu internen Zwecken (z. B. 
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Forschung und Entwicklung insbesondere zur 
Durchführung interner Forschungsprojekte (z. B. SCHUFA-Kreditkompass) oder zur Teilnahme an nationalen und internationalen externen Forschungsprojekten im Bereich der genannten Verarbei-
tungszwecke sowie Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs). Das berechtigte Interesse hieran ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effizi-
ente Aufgabenerfüllung, Vermeidung von Rechtsrisiken). Es können auch anonymisierte Daten verarbeitet werden. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA 
gemäß Art. 14 Abs. 4 DS-GVO informieren.

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis 
von Einwilligungen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO) sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Ver-
antwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
 überwiegen. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt 
wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.

2.3 Herkunft der Daten
Die SCHUFA erhält ihre Daten einerseits von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entspre-
chender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z. B. Banken, 
Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA 
 nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, 
Versicherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie etwa öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekannt-
machungen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) oder von Compliance-Listen (z. B. Listen über politisch exponierte Personen und Sanktionslisten) sowie von Datenlieferanten. 
Die SCHUFA speichert ggf. auch Eigenangaben der betroffenen Personen nach entsprechender Mitteilung und Prüfung.

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften – Informationen  
über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z. B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) – Informationen über nicht erfüllte 
Zahlungsverpflichtungen wie z. B. unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung – Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen  
betrügerischem Verhalten wie z. B. Identitäts- oder Bonitätstäuschungen – Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) – Daten 
aus Compliance- Listen – Informationen ob und in welcher Funktion in allgemein zugänglichen Quellen ein Eintrag zu einer Person des öffentlichen Lebens mit übereinstimmenden Personendaten  
existiert – Anschriften daten – Scorewerte

2.5  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
existiert oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können externe 
Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.

2.6 Dauer der Datenspeicherung
Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Dauer. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Dauer ist die Erforderlichkeit der Verarbeitung zu den o. g. 
 Zwecken. Im Einzelnen sind die Speicherfristen in einem Code of Conduct des Verbandes „Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.“ festgelegt (einsehbar unter www.schufa.de/loeschfristen). Angaben 
über Anfragen werden nach 12 Monaten taggenau gelöscht.

3. Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO 
und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Rückfrageformular unter www.schufa.de/rueckfrageformular 
erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, zu wenden. 
Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.
 

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen,
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln.

4. Profilbildung (Scoring) 
Neben der Erteilung von Auskünften über die zu einer Person gespeicherten Informationen unterstützt die SCHUFA ihre Vertragspartner bei deren Entscheidungsfindung durch Profilbildungen, 
 insbesondere mittels sogenannter Scorewerte. Dies hilft z. B. dabei, alltägliche Kreditgeschäfte rasch abwickeln zu können. 
Unter dem Oberbegriff der Profilbildung wird die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Analyse bestimmter Aspekte zu einer Person verstanden. Besondere Bedeutung nimmt dabei das 
 sogenannte Scoring im Rahmen der Bonitätsprüfung und Betrugsprävention ein. Scoring kann aber darüber hinaus der Erfüllung weiterer der in Ziffer 2.1 dieser SCHUFA-Information genannten 
Zwecke dienen. Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse oder Verhaltensweisen erstellt. 
 Anhand der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis aufwiesen. 
Zusätzlich zu dem bereits seit vielen Jahren im Bereich des Bonitätsscorings etablierten Verfahren der Logistischen Regression, können bei der SCHUFA auch Scoringverfahren aus den Bereichen 
sogenannter Komplexer nicht linearer Verfahren oder Expertenbasierter Verfahren zum Einsatz kommen. Dabei ist es für die SCHUFA stets von besonderer Bedeutung, dass die eingesetzten Ver-
fahren mathematisch-statistisch anerkannt und wissenschaftlich fundiert sind. Unabhängige externe Gutachter bestätigen uns die Wissenschaftlichkeit dieser Verfahren. Darüber hinaus werden die 
angewandten Verfahren der zuständigen Aufsichtsbehörde offengelegt. Für die SCHUFA ist es selbstverständlich, die Qualität und Aktualität der eingesetzten Verfahren regelmäßig zu prüfen und 
entsprechende Aktualisierungen vorzunehmen. 
Die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität erfolgt bei der SCHUFA auf Grundlage der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten, die auch in der Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO aus-
gewiesen werden. Anhand dieser bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt dann eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis 
aufwiesen. Für die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität werden die gespeicherten Daten in sogenannte Datenarten zusammengefasst, die unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden 
können. Bei der Ermittlung von Scorewerten zu anderen Zwecken können auch weitere Daten(arten) einfließen. Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besonders sensible Daten nach Art. 9 DS-GVO 
(z. B. ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden bei der SCHUFA nicht gespeichert und stehen daher für die Profilbildung nicht zur Verfügung. Auch die 
Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person nach der DS-GVO, wie z. B. die Einsichtnahme in die zur eigenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen 
Einfluss auf die Profilbildung. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen des § 31 BDSG. 
Mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person bspw. einen Baufinanzierungskredit zurückzahlen wird, muss nicht der Wahrscheinlichkeit entsprechen, mit der sie eine Rechnung beim Versandhandel 
termingerecht bezahlt. Aus diesem Grund bietet die SCHUFA ihren Vertragspartnern unterschiedliche branchen- oder sogar kundenspezifische Scoremodelle an. Scorewerte verändern sich stetig, 
da sich auch die Daten, die bei der SCHUFA gespeichert sind, kontinuierlich verändern. So kommen neue Daten hinzu, während andere aufgrund von Speicherfristen gelöscht werden. Außerdem 
ändern sich auch die Daten selbst im Zeitverlauf (z. B. die Dauer des Bestehens einer Geschäftsbeziehung), sodass auch ohne neue Daten Veränderungen auftreten können. 
Wichtig zu wissen: Die SCHUFA selbst trifft keine Entscheidungen. Sie unterstützt die angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren Auskünften und Profilbildungen bei der Entscheidungsfindung. 
Die Entscheidung für oder gegen ein Geschäft trifft hingegen allein der direkte Geschäftspartner. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen verlässt. 
Weitere Informationen zu Profilbildungen und Scoring bei der SCHUFA (z. B. über die derzeit im Einsatz befindlichen Verfahren) können unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden. 

Stand: Oktober 2020
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